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 Ziel und Vorgehensweise 

In der vorliegenden Unterlage sind die Belange der Raumordnung nach Maßgabe der Festlegungen im 

Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG (BNETZA 2022b) in den Unterlagen nach § 21 NABEG dar-

zulegen. Hierbei ist unter Bezug auf die Bundesfachplanungsentscheidung (BNetzA 2022a) zu prüfen, 

ob eine Übereinstimmung mit den Erfordernisse der Raumordnung auch unter Berücksichtigung der 

aktuellen Planung und möglicher Aktualisierungen von Raumordnungsplänen sichergestellt ist bzw. un-

ter Berücksichtigung der Maßnahmen und Hinweise der Bundesfachplanung weiterhin hergestellt wer-

den kann.   

Bei der Prüfung wird wie folgt vorgegangen: 

• Schritt 1: Prüfung, dass die geplante Trasse ausschließlich in Bereichen verläuft, für die eine 
raumordnerische Beurteilung mit einem positiven Ergebnis der Bundesfachplanung (BFP) vor-
liegt.  

• Schritt 2: Prüfung das Hinweise/Maßgaben der BFP-Entscheidung und der Maßnahmen der 
Unterlagen nach § 8 NABEG zur Raumverträglichkeit im Planfeststellungsverfahren umge-
setzt werden. 

• Schritt 3: Prüfung der Aktualität der Datengrundlagen/ Raumordnungspläne der BFP-Ent-
scheidung. 

 

Soweit sich Abweichungen in den drei genannten Prüfschritten ergeben, ist die raumordnerische Be-

wertung der Bundesfachplanung in der vorliegenden Unterlage zu aktualisieren.  

Zusätzliche raumbedeutsame Auswirkungen der Planung oder veränderte Wirkungen durch den höhe-

ren Konkretisierungs- und Detaillierungsgrad der Planung, die in der Bundesfachplanung nicht beurteilt 

wurden, ergeben sich mit dem geplanten Vorhaben nicht. 
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 Raumordnerische Beurteilung in der Bundesfachpla-
nung und Berücksichtigung der Ergebnisse im Planfest-
stellungsverfahren 

2.1. Raumordnerische Beurteilung in der Bundesfachplanung 

Die im Rahmen der Bundesfachplanung durchgeführte Raumverträglichkeitsstudie (für den Vorhaben-

abschnitt Süd Wolkramshausen – Vieselbach (50HERTZ 2021a) ermittelte die Trassenkorridorsegment-

kombination TKSK A2 + A3 in Verbindung mit TKS S1 bzw. die TKS S1, S2, S3, S5, S7, S8, S9, S10a, 

S10b, S17a, S17b im Rahmen eines Korridorvergleichs als aus raumordnerischer Sicht konfliktärmsten 

Trassenkorridor. Dieser aus raumordnerischer Sicht konfliktärmste Trassenkorridor stellte sich im Rah-

men der Gesamtbeurteilung der Vorhabenträgerin (50HERTZ 2021) als nicht vorzugswürdig heraus. Im 

Ergebnis der Gesamtbeurteilung wurde als Vorzugskorridor die TKSK B mit den Segmenten S1 – S18 

– S19 – S20 – S21 – S24 – S28a – S28b – S27 – S32a – S32b – S17b ermittelt.  

Der von der Vorhabenträgerin als vorzugswürdig bewertete Trassenkorridor im Abschnitt Süd wurde mit 

der Bundesfachplanungsentscheidung der Bundesnetzagentur nach § 12 NABEG festgelegt (BNETZA 

2022). Die raumordnerische Beurteilung im Rahmen der Bundesfachplanungsentscheidung schloss mit 

dem Ergebnis, dass der festgelegte Trassenkorridor mit den Erfordernissen der Raumordnung, also den 

Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG 

übereinstimmt.  

Die Bundesfachplanungsentscheidung enthielt hierzu die Maßgabe, dass die im festgelegten Trassen-

korridor enthaltenen Gebiete, für die keine Konformität mit den Zielen der Raumordnung festgestellt 

wurde, in der Planfeststellung von einer Trassierung auszunehmen sind. Es wurde zudem darauf hin-

gewiesen, dass „alle Maßnahmen, für die von der Vorhabenträgerin festgestellt wurde, dass sie für die 

planfeststellungsrechtliche Zulässigkeit erforderlich sind (sogenannte z-Maßnahmen), [...] in der Plan-

feststellung zu beachten sind. Ausnahmen hiervon stellen Sachverhalte dar, bei denen aufgrund neuer 

Erkenntnisse die Zulässigkeit in der Planfeststellung auch anderweitig gewährleistet werden kann“ (Hin-

weis H 01, BNETZA 2022).  

Im Rahmen der Erarbeitung einer Vorschlagstrasse ausschließlich innerhalb des nach § 12 NABEG 

festgelegten Trassenkorridors der Bundesfachplanung im Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach 

§ 19 NABEG (50HERTZ 2022) sowie im Zuge der konkreten Trassierung im Rahmen der Unterlagen 

nach § 21 NABEG (50HERTZ 2023) wurde der Hinweis H 01 der Bundesfachplanungsentscheidung 

beachtet. Aus den erlangten detaillierten Erkenntnissen im Zuge der Erstellung des Antrages auf Plan-

feststellungsbeschluss nach § 19 NABEG und der Unterlagen nach § 21 NABEG im Abschnitt Süd 

ergaben sich Hinweise auf einen Aktualisierungsbedarf der raumordnerischen Beurteilung der Bundes-

fachplanung.  

Maßgaben, die die Raumverträglichkeit des festgelegten Trassenkorridors gewährleisten wurden in der 

Bundesfachplanung nicht getroffen. 

Es ergab sich zudem ein Konkretisierungsbedarf der zur Herstellung der Konformität mit den Erforder-
nissen der Raumordnung benannten Maßnahmen. Der Konkretisierungsbedarf begründet sich aus der 
größeren Betrachtungstiefe und zusätzlich vorliegender fachlicher Bewertungen. Dazu im Folgenden 
Näheres: 
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2.2. Beachtung der Ergebnisse der Bundesfachplanungsentschei-
dung nach § 12 NABEG in der Planfeststellung  

Die Trassierungsgrundsätze im Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG berücksich-

tigten die Bereiche im festgelegten Trassenkorridor, für die keine Konformität mit den Erfordernissen 

der Raumordnung attestiert wurde, als Ausschlussflächen für die Findung der Vorschlagstrasse und in 

Frage kommender Trassenalternativen (s. 50HERTZ 2022: S. 101ff., Tabelle 14, Anhang 1.2 und 1.3). 

Vorschlagstrasse und in Frage kommende Alternativen des § 19-Antrags verliefen in Bereichen, für die 

eine Konformität gegeben war oder über bestimmte Maßnahmen hergestellt werden konnte. 

Die Alternativen B3 entspricht nicht dem Trassenvorschlag aus dem §19-Antrag. Die Abweichungen 

wurden im Ergebnis der Antragskonferenz als Alternativenprüfung unter Beachtung des § 18 Abs. 3b 

NABEG aufgegeben. Die Alternative verstößt nicht gegen die Ziele der Raumordnung. Es werden keine 

raumordnerischen Erfordernisse berührt. 

Die beantragte Trassierung (Vorzugstrasse) in den Unterlagen nach § 21 NABEG folgt dem Trassen-

vorschlag nach § 19 NABEG bzw. den als vorzugswürdig festgestellten Alternativen mit der genannten 

Ausnahme B3. 

2.3. Bestätigung bzw. Konkretisierung erforderlicher Maßnahmen 
zur Herstellung der Raumverträglichkeit  

In der folgenden Tabelle 1 sind die in der Bundesfachplanung zur Herstellung der Konformität mit den 

Erfordernissen der Raumordnung im festgelegten Trassenkorridor im Abschnitt Süd angesetzten Maß-

nahmen aufgeführt. Es wird zudem erläutert, wie diese Maßnahmen im Rahmen der Trassierung in der 

Planfeststellung beachtet und in welchen Fällen diese konkretisiert oder ergänzt wurden. Bei Konkreti-

sierungs- und Ergänzungsbedarf wird dieser im Anschluss an die Tabelle erläutert.  
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Tabelle 1: Maßnahmen zur Herstellung der Raumverträglichkeit und Anwendung in der 
Planfeststellung, Konkretisierungsbedarf  

Maßnahmen BFP zur Her-

stellung der Konformität 

mit Erfordernissen der 

Raumordnung  

Anwendung in der 

Planfeststellung 

Konkretisierungs- / Ergänzungserforder-

nis 

M13 – optimierte Stand-

ortwahl der Masten / Bau-

stellen zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen / 

Verlusten sensibler Flä-

chen 

Die Maßnahme wurde 

bedingt umgesetzt. 

Für das FS148 "Katzenberge östlich Erfurt" 

ergibt sich ein Konkretisierungs-/Ergänzungs-

bedarfs (s. nachfolgende Erläuterung) 

Das VR Windenergie W-6 südlich von Greu-

ßen wird randlich gequert. Das W-6 kann 

nicht umgangen werden (s. Konkretisie-

rung/Ergänzung in nachfolgender Erläute-

rung). 

Die Maßnahme wurde 

umgesetzt. 
u.a. für G 4-15 RP Mittelthüringen Vorbe-
haltsgebiete Rohstoffe kis-24, Bauleitpla-
nung: Gewerbegebiet (GE), nördlich von 
Sömmerda, FNP Sömmerda, rechtskräftig 

M14 – Planung des kon-

kreten planfestzustellen-

den Trassenverlaufs au-

ßerhalb potenzieller Kon-

fliktbereiche 

Die Maßnahme wurde 
soweit möglich umge-
setzt. 

 

Folgende Sichtbereiche werden gequert und 
können nicht umgangen werden (s. Konkreti-
sierung/Ergänzung in nachfolgender Erläute-
rung): Nr. 4, Nr. 5 , Nr. 3, Nr. 10, Nr. 15 (G 2-
4 RP Nordthüringen) und KES-10 (Z2-2), Nr. 
29 (G 2-5 RP Mittelthüringen) 

Die Maßnahme wurde 
soweit möglich umge-
setzt. 

 

Das VR Windenergie W-6 südlich von Greu-
ßen wird randlich gequert. Das W-6 kann 
nicht umgangen werden (s. Konkretisie-
rung/Ergänzung in nachfolgender Erläute-
rung). 

Die Maßnahme wurde 
umgesetzt.  

u.a. VR Freiraumsicherung Funktion Wald, 

FS-78 "Westliche Hainleite/östlicher Dün/Wö-

belsburg" (Z 4-1 RP Nordthüringen) und VR 

Freiraumsicherung Funktion Lebensraum FS-

152 "Kahler Berg und Drachenschwanz nörd-

lich Tunzenhausen“ (Z 4-1 RP Mittelthürin-

gen) ergeben sich keine Änderungen zur 

BFachPl.  

M25 – Schwingungs-

schutzmaßnahmen  

Die Maßnahme wird 

bei Erfordernis umge-

setzt. 

Für das VR Windenergie W-6 südlich von 

Greußen waren keine Schwingungsschutz-

maßnahmen erforderlich (s. Konkretisie-

rung/Ergänzung in nachfolgender Erläute-

rung). 
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Maßnahmen BFP zur Her-

stellung der Konformität 

mit Erfordernissen der 

Raumordnung  

Anwendung in der 

Planfeststellung 

Konkretisierungs- / Ergänzungserforder-

nis 

M27 – Neubau in Bünde-

lung mit vorhandener Ei-

senbahnstrecke/ Freilei-

tung/ Bundesstraße 

Maßnahme wurde wie 
vorgesehen im Ab-
schnitt E und F voll-
ständig umgesetzt.  

Die UZVR „Bereich südlich von Großenehrich 
und Greußen“ sind großräumig ausgewiesen. 
Die Maßnahme wird umgesetzt es ergibt sich 
kein Konkretisierungs-/Ergänzungsbedarfs 
zur Bundesfachplanung. Die Trasse verläuft 
hier in Bündelung mit der 110 kV-leitung und 
der Bundesstraße B4. 

 

Erläuterung des Konkretisierungs-/Ergänzungsbedarfs: 

Regionalplan Nordthüringen (2012) Z 3-6 RP: Vorranggebiet Windenergie W-6 „Greußen“ bzw. Sach-

licher Teilplan Windenergie (Entwurf (2022)): Windenergie W-9 „Greußen“ 

Maßnahmen M13, M14 und M25 

Südlich von Greußen wird das VR Windenergie W-6 im Regionalplan Nordthüringen (2012) dargestellt. 

Das VR wird im Entwurf des Teilplans Windenergie (2022) als W-9 verändert abgegrenzt, entspricht 

hier jedoch der in der Bundesfachplanung geprüften Abgrenzung des Entwurfs des Regionalplans Nord-

thüringens (2018), vgl. nachfolgendes Kap. 3. In diesem Bereich befindet sich im Norden der Trasse ein 

Gewerbe-Industriegebiet (Photovoltaik-Anlagen). Zwischen W-6 und dem Gewerbe-Industriegebiet ver-

läuft eine 110-kV-Leitung. Die Vorranggebiete werden von der Trasse entlang von Bündelungen mit 

einer 110-kV-Leitung und der Bundesstraße B4 gequert. Aufgrund der genannten Bündelung ist das 

Vorhaben mit dem Vorranggebiet als Ziel der Raumordnung vereinbar. Der Verlauf entspricht hier der 

Vorschlagstrasse nach § 19 NABEG. Nach Erstellung der § 19-Unterlagen und der Antragskonferenz 

sind entlang der geplanten Leitungstrasse keine weiteren EEG-Anlagen bekannt geworden, welche bei 

der Erstellung der § 21-Unterlagen zu berücksichtigen waren. In den Mastfeldern mit Unterschreitung 

des normierten Abstandes zu Windkraftanlagen werden Maßnahmen zum Schwingungsschutz ergrif-

fen. Das LWL-Seil, welches in Mastschaftmitte auf Höhe des unteren Querträgers platziert ist, ist stan-

dardmäßig mit Schwingungsdämpfern bedämpft. Die Leiterseile werden durch den Einsatz von ge-

dämpften Rahmenabstandshaltern ebenfalls standardmäßig bedämpft. 

Regionalplan Nordthüringen (2012) G 2-4: Sichtschutzbereiche für Kirche und Gutsanlage in Wern-

rode (b. Wolkramshausen) (Nr. 3), Kirche St. Juliana in Wollersleben (Nr. 4), Kirche St. Trinitatis in 

Wolkramshausen (Nr. 5), Burg Straußberg (Nr. 10), Dorfkirche Wenigenehrich (Nr. 15) sowie Regional-

plan Mittelthüringen (2011) G 2-5: Sichtschutzbereich Kulturdenkmale von Schloßvippach (Nr. 29), Re-

gionalplan Mittelthüringen Entwurf (2019) Z2-2: Schutzbereiche für den Umgebungsschutz der Kul-

turerbestandorte KES-10 Weißensee Runneburg und Altstadt  

Maßnahme M14  

Der Verlauf entspricht innerhalb der gequerten Sichtschutzbereiche der Vorschlagstrasse nach § 19 

NABEG. Für die Sichtschutzbereite der Kirchen Nr. 3 bis Nr. 5 und Nr. 10 entspricht der Verlauf der 
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Bündelung mit der 220-kV-Leitung. Die Querung des Sichtschutzbereiches Nr. 15 ist zur Vermeidung 

der Überspannung der südlich bis an die 110-kV-Leitung heranragenden Hopfenanlage notwendig. Der 

ausgewiesene Sichtschutzbereich Nr. 29 erstreckt sich auch auf Flächen westlich der Autobahn A17. 

Für diese Flächen mit Verlauf der Trasse ist aufgrund der erhöhten Lage der Autobahntrasse keine 

Blickbeziehung zum Kulturdenkmal Schloßvippach gegeben. Aufgrund der bestehenden Vorbelastung 

durch die 220-kV-Bestandsleitung, welche nach Errichtung zurückgebaut wird, und damit nur geringen 

Veränderung der Sichtbarkeit ist das Vorhaben mit dem jeweils als Grundsatz der Raumordnung aus-

gewiesenen Sichtschutzbereichen vereinbar. 

Zwischen den Winkelpunkten (WP) 26a und 27 wird der Umgebungsschutzbereich eines Kulturerbe-

standortes KES-10 (Weißensee – Runneburg und Altstadt) für Überspannung mit einer Höhenbeschrän-

kung von 30 m ausgehend von dem Blickpunkt der B4 auf einer Länge von ca. 200 m gequert. Die 

Umgehung des Umgebungsschutzbereiches des Kulturerbestandortes kann nur bei zweifacher Que-

rung der 110-kV-Leitung und der Bundesstraße 4 und damit 3 zusätzlichen Winkelpunkten im engsten 

Raum erreicht werden. Weiterhin befinden sich die Maste 27_4, 27_ und 27_6 auf als Umgebungs-

schutzbereich dargestellten Flächen mit einer Höhenbeschränkung von 70 m. In diesem Bereich über-

schreiten die Masthöhen der 27_4 mit 71,2 m und 27_6 mit 73,7 m die Höhenbeschränkung um wenige 

Meter. Die Masthöhe ist aufgrund der erforderlichen Querung der Bahnstrecke und Vermeidung eines 

Maststandortes auf den Weideflächen des Geflügelhofs Luthersborn und somit Überspannung der Ge-

flügelweideflächen erforderlich. 

Aufgrund der bestehenden 110-kV-Leitung, der Vermeidung eines Maststandortes im ausgewiesenen 

Umgebungsschutzbereich mit Höhenbeschränkung für 30 m sowie nur geringfügigen Überschreitung 

der Höhenbeschränkung von 70 m ist das Vorhaben mit dem Schutzbereiches als Ziel der Raumord-

nung vereinbar. 

Regionalplan Mittelthüringen (2011) und Entwurf (2019) Z 4-1: Vorranggebiet Freiraumsicherung Funk-

tion Lebensraum FS-148 „Katzenberge östlich Erfurt" 

Maßnahme M14 

Zwischen den Masten 46.1 und 46.2 quert die Trasse das Vorranggebiet für Freiraumsicherung FS-148 

innerhalb des nach § 19 vorgeschlagenen Trassenverlaufs. Aufgrund der einzuhaltenden Abstände der 

Leiterseile bei Berücksichtigung der Hanglange des Vorranggebietes war die Errichtung eines Mastes 

im Randbereich des Vorrangebietes erforderlich (vgl. nachfolgende Abbildung). Zusätzlich besteht im 

Vorranggebiet eine Vorbelastung durch den Rückbau-Mast 9 der 220-kV-Bestandsleitung. Der neue 

Mast 46.2 wird außerhalb der hier zu schützenden Gehölzflächen und damit hochwertigen Lebensräume 

errichtet und ist daher mit dem als Ziel der Raumordnung ausgewiesenem Vorranggebiet vereinbar. 
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Abbildung 1: Darstellung FS-148 und Lage der Neu- und Rückbaumasten mit Baueinrichtungs-
flächen 

Fazit 
 
Es wurde gezeigt, dass auch bei einer nicht vollständigen Umsetzung der in der Bun-
desfachplanung vorgesehenen Maßnahmen mit Realisierung des Vorhabens keine 
raumbedeutsamen Auswirkungen einhergehen, die in der Bundesfachplanung nicht 
beurteilt wurden bzw. für welche eine Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung nicht besteht oder hergestellt werden kann. 
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 Prüfung auf eventuellen Aktualisierungsbedarf hinsicht-
lich Veränderungen der maßgeblichen Raumordnungs-
pläne 

Folgende Tabelle 2 fasst den eventuellen Aktualisierungsbedarf hinsichtlich Änderungen der maßgeb-

lichen Raumordnungspläne zusammen. Es sind nur solche Pläne/Programme aufgeführt, welche aktuell 

rechtskräftig oder in Aufstellung befindlich sind. 

Tabelle 2: Aktualisierungsbedarf hinsichtlich Änderungen der maßgeblichen Raumord-
nungspläne im Abschnitt Süd 

Maßgebliche Raumord-

nungspläne  

Bewerteter Stand 

zur BFP 

Aktueller Stand Aktualisie-

rung der 

raumord-ne-

rischen Be-

urteilung 

Landesentwicklungspro-

gramm Thüringen 2025 

In Kraft getreten am 

05.07.2014 

unverändert für den Be-

reich der Trasse 

kein Erforder-

nis 

Entwurf zur Änderung des 

Landesentwicklungspro-

gramms Thüringen 2025 

- Entwurf, Stand: 

22.11.2022, unverändert für 

den Bereich der Trasse (s. 

Erläuterung im Anschluss) 

kein Erforder-

nis 

Regionalplan Mittelthürin-

gen 2011 

In Kraft getreten am 

05.08.2011 

unverändert für den Be-

reich der Trasse 

kein Erforder-

nis 

Vorgezogene Änderung 

des Regionalplanes Mit-

telthüringen im Abschnitt 

2.2.2 

In Kraft getreten am 

 24.12.2018  

unverändert für den Be-

reich der Trasse 

kein Erforder-

nis 

Regionalplan Mittelthürin-

gen, Sachlicher Teilplan 

„Windenergie“ 

In Kraft getreten am 

24.12.2018   

Mit Urteil des OVG Weimar 

am 22.11.2022 für unwirk-

sam erklärt, gilt weiter bis 

Urteil rechtskräftig ist, un-

verändert für den Bereich 

der Trasse 

kein Erforder-

nis 

Entwurf Regionalplan Mit-

telthüringen (2019) 

Bekanntmachung 1. 

Entwurf am 

28.10.2019 

unverändert für den Be-

reich der Trasse 

kein Erforder-

nis 

Regionalplan Nordthürin-

gen (2012)  

In Kraft getreten am 

29.10.2012  

unverändert für den Be-

reich der Trasse 

kein Erforder-

nis 

Entwurf Regionalplan 

Nordthüringen (2018) 

bisher nicht in Kraft 

getreten, Bekannt-

machung 1. Entwurf 

06.08.2018  

Veröffentlichung 2. Entwurf 

am 13.07.2022, unverän-

dert für den Bereich der 

Trasse, Windenergie sepa-

riert 

kein Erforder-

nis 
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Maßgebliche Raumord-

nungspläne  

Bewerteter Stand 

zur BFP 

Aktueller Stand Aktualisie-

rung der 

raumord-ne-

rischen Be-

urteilung 

Entwurf Sachlicher Teilplan 

Windenergie Nordthüringen 

(2022) 

- Entwurf, Stand 

13.07.2022 , unverändert 

für den Bereich der Trasse 

(s. Erläuterung im An-

schluss) 

kein Erforder-

nis  

Länderübergreifender Raum-

ordnungsplan für den Hoch-

wasserschutz (Bundesraum-

ordnungsplan für den Hoch-

wasserschutz – BRPH) 

(2021) 

In Kraft getreten am 

1.09.2021 

unverändert für den Bereich 

der Trasse 

kein Erforder-

nis 

 

Erläuterung Aktualisierungsbedarf bzgl. Entwurf zur Änderung des Landesentwicklungspro-

gramms Thüringen  

Die Änderungen betreffen die Abschnitte 1.1 Handlungsbezogene Raumkategorien, 2.2 Zentrale Orte 

und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen, 2.3 Mittelzentrale Funktionsräume und 5.2 Energie. 

Der Leitungsbau steht auch weiterhin der zentralörtlichen Gliederung Thüringens nicht entgegen. Po-

tenzielle Einschränkungen einzelner zentralörtlicher und mittelzentraler Funktionen sind durch das Vor-

haben weiterhin nicht gegeben. 

Erläuterung Aktualisierungsbedarf bzgl. Entwurf Sachlicher Teilplan Windenergie Nordthürin-

gen (2022) 

Im Untersuchungsraum sind folgende Vorranggebiete (Z 3-4 RP Nordthüringen, Entwurf (2018)) an-

zutreffen, welche Bestandteil der Prüfung der Raumverträglichkeit der Bundesfachplanung waren und 

durch den Sachlichen Teilplan Windenergie zum Teil verändert ausgewiesen werden (s. Erläuterung): 

• W-6 „Sondershausen/Immenrode“ (TKS S1) – Erweiterung nach Westen, keine Änderung im Os-
ten im Bereich der Trasse 

• W-9 „Greußen“ (TKS S19, S20, S22) – keine Anpassung der Flächenausweisung 

• W-7 „Sondershausen/Hessenweg“ (TKS S1) – Anpassung der Flächenausweisung, keine Ände-
rung im Bereich der Trasse 

• W-20 „Herbsleben“ (TKS S5) im Bereich der Bestandstrasse des trassenfernen Rückbaus – keine 
Änderung der Flächenausweisung 

 

Die Ergebnisse der Prüfung der Raumverträglichkeit der Bundesfachplanung gelten somit unverändert. 
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